
1044 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschus~es 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. Hilde 
Hawlicek und Genossen betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Gebührengesetz 1957 

geändert wird (1 Hi/ A) 

Die Abgeordneten Dr. Hilde "H a w I i ce k, Ing. 
N e d w e d und Genossen haben in der Sitzung des 
Nationalrates vom 10. Juni 1981 den obgenannten 
Initiativantrag, der dem Finanz- und Budgetaus­
schuß zugewiesen wurde, eingebracht. Diesem 
Gesetzesantrag liegen folgende Erwägungen 
zugrunde: 

Das Gebührengesetz bestimmt zwar in § 14, daß 
die Zeugnisse von öffentlichen oder mit Öffentlich­
keitsrecht ausgestatteten Schulen sowie von Univer­
sitäten, Kunsthochschulen und ähnlichen Einrich­
tungen keinen Gebühren unterliegen (Tarifpost 14 
Abs 2 Z 4 und 6). Es enthält jedoch keine diesbe­
züglichen Bestimmungen hinsichtlich der Befreiung 
von Zeugnissen, I die im Rahmen der ErWachsenen­
bildung ausgestellt werden. Dies erscheint jedoch 
insbesondere im Hinblick auf den vom Bundesmini­
sterium für Unterricht und Kunst angeregten und 
bereits Im Rahmen eInes ersten - Versuches 
erprobten "Bildungspasses" im Bereich der 
Erwachsenenbildung unbefriedigend. Im Interesse 
einer optimalen didaktischen Gestaltung des Bil­
dungsweges im Bereich der Erwachsenenbildung 
soll das Bildungsgut selbst in möglichst viele, in sich 
geschlossene, Blöcke geteilt werden, wobei jeder 
dieser Blöcke mit einer Bestätigung abgeschlossen 
werden könnte. Dies bedingt aber auch eine relativ 
große Zahl von Zeugnissen. Die Einhebung einer 
Gebühr auf diese Zeugnisse würde bei den davon 
Betroffenen nicht nur völliges Unverständnis nach 
sich ziehen, sondern sicherlich auch negative Moti­
vierungen bewirken. Da dies nicht im Interesse der 
Erwachsenenbildung sowie der gesamten bildungs­
politischen Konzeption der Bundesregierung liegen 

Kittl 

Berichterstatter 

kann, sollen die Zeugnisse im Bereich der Erwach­
senenbildung von den Gebühren gern. dem Gebüh­
rengesetz befreit werden. Zur Verhinderung eines 
etwaigen Mißbrauches soll jedoch klargestellt wer­
den, daß lediglich jene Zeugnisse von Gebühren 
befreit werden, die von gern. ·dem Bundesförde­
rungsgesetz für die Erwachsenenbildung und das 
Volksbüchereiwesen (BGBl. Nr. 171/1973) aner­
kannten Einrichtungen ausgestellt werden. Eine 
Belastung des Bundeshaushaltes auf Grund dieser 
Gebührengesetz-Novelle ist nicht zu erwarten, da 
derzeit solche Zeugnisse' zwar theoretisch der 
Gebührenpflicht gern. dem Gebührengesetz unter­
liegen, praktisch jedoch keine solchen Zeugnisse -
nicht zuletzt auf Grund ihrer Gebührenpflichtigkeit 
- ausgestellt werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den gegen­
ständlichen Initiativantrag in sein~n Sitzu'ngen am 
23. Juni 1981 sowie am 24: März 1982 in Verhand­
lung genommen. An der Debatte beteiligten sich 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Pfeifer, Dkfm. Bauer, Sandmeier und 
Dr. Hilde H a w I i c e k sowie der Bundesminister 
für Finanzen Dr. S al c her. 

Ifll Zuge der Verhandlungen steilten die Abge­
ordneten Dkfm. Bau e rund P f e i fe r je einen 
Abänderungsantrag. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativantrag 
enthaltene Gesetzentwud in der Fassung des Ab­
änderungsantrages des Abgeordneten Pfeifer mit 
Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz-
und Budgetausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem .angeschlossen~n .J--
Ge set zen t w u r f dIe verfassungsmäßIge J. 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 19820324 

. Mühlbacher 

Obmann 
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2 1044 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Gebührengesetz 1957 geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gebührengesetz 1957, BGBI. Nr. 267, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 48/1981, wird wie folgt geändert: 

Im § 14 TP 14 Abs. 2 Z 20 hat an die Stelle des 
Punktes ein Strichpunkt zu treten. Folgende Z 21 
ist anzufügen: 

,,21. Kursbesuchsbestätigungen, die von juristi­
schen Personen inf Sinne des § 4 des Bundesgeset­
zes über die Förderung der Erwachsenenbildung 
und des Volksbüchereiwesens aus. Bundesmitteln, 
BGBI. Nr. 17111973, ausgestellt werden." 

ArtikelIl 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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